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Von Christoph Klemp
und Tilman Abegg

n diesen Tagen im
Februar klingeln die
Telefone der Natur-
schutzbehörden. Je-

des Jahr wiederholt sich das.
Die Anrufer fragen im Auftrag
von Straßen.NRW, von Städ-
ten und Gemeinden, manch-
mal auch der Deutschen Bahn
freundlich an, ob nicht doch
noch eine Fristverlängerung
für die Gehölzpflege möglich
ist. Weil man es wieder nicht
rechtzeitig geschafft hat.

Diese Anfragen sind nicht
ohne, weil das Bundesnatur-
schutzgesetz deutlich ist:
Vom 1. März bis zum 30. Sep-
tember ist es laut Bundesna-
turschutzgesetz verboten,
größere Gehölzarbeiten
durchzuführen. Denn im
Frühling beginnen die heimi-
schen Vögel, ihre Nester zu
bauen. Dann heißt es für He-
cken, Bäume und andere Ge-
hölze: Ruhe statt radikaler
Rückschnitt.

Die Dortmunder Stadtver-
waltung geht entspannt mit
dem Thema um. Die Gehölz-
pflege müsse „nicht zwingend
zum 1. März beendet sein“,
teilt Sprecherin Katrin Pinetz-
ki mit. „Schonende Form-
und Pflegeschnitte zur Besei-
tigung des Zuwachses der
Pflanzen oder zur Gesunder-
haltung von Bäumen“ seien
weiterhin erlaubt. Eine weite-
re Ausnahme seien „Maßnah-
men, die im öffentlichen Inte-
resse nicht zu anderer Zeit
durchgeführt werden können,
wenn sie behördlich durchge-
führt werden, behördlich zu-
gelassen sind oder der Ge-
währleistung der Verkehrssi-
cherheit dienen“.

Eins gilt allerdings immer:
Lebensstätten geschützter
Tierarten dürfen nicht ange-
tastet werden. „Wenn sich al-
so ein besetztes Nest in einem
Baum, Hecke oder Gebüsch
befindet, dürfen hier keine
Maßnahmen durchgeführt
werden“, sagt Pinetzki.

Der Naturschutzbund NRW
(Nabu) sieht das anders:
Auch bei den schonenden Be-
schnitten würden häufig Nes-
ter zerstört. Daher plädiert
der Nabu dafür, auch auf sol-
che Pflegeschnitte während
der Brutzeit möglichst zu ver-
zichten. Darüber hinaus setzt
sich der Nabu nach eigenen
Angaben seit Jahren dafür

A

ein, dass sich sowohl Stra-
ßen.NRW als auch die Städte
und Gemeinden an die ge-
setzlichen Fristen halten.
„Dies aber leider nur mit mä-
ßigem Erfolg, trotz eines ge-
meinsamen Erlasses von den
Verkehrs- und Umweltminis-
tern“, teilt der Nabu auf An-
frage mit. Stein des Anstoßes
sei immer wieder das kom-
plette Roden ganzer Randbe-
reiche, dem viele gesunde
Bäume zum Opfer fallen.

„Das soll so nicht sein“, sagt
Susanne Schlenga, Spreche-
rin von Straßen.NRW. „Wir
lassen schon mal Holz und
Schnittgut liegen und holen
das später ab. Wenn es der
Verkehrssicherheit dient,
dann fahren wir auch nach
dem 1. März zur Gehölzpfle-
ge raus.“ Vorher aber melden
sie es bei den Unteren Land-
schaftsbehörden, den Krei-
sen. „Es macht ja keinen Sinn,
eine solche Ausnahme zu ver-
weigern, wenn in der ersten
Märzwoche noch Schnee
liegt“, sagt Hermann Gröm-
ping, Leiter der Unteren Na-
turschutzbehörde des Kreises
Coesfeld.

In Dortmund gab es 2018
sechs Ordnungswidrigkeiten-
verfahren. „Da die Dortmun-
der Bürger sich in der Regel
an die Schonzeit halten“, sagt

Sprecherin Pinetzki, habe es
„keine großflächigen Rodun-
gen, Beseitigungen et cetera
ohne Genehmigung“ gege-
ben. In den sechs Fällen sei es
lediglich zu Verwarnungen
gekommen, in einem davon
zu einem Verwarnungsgeld
von 35 Euro. Ein weiterer Fall
laufe noch. Aber: „Grundsätz-
lich ist die Dunkelziffer bei
Umweltdelikten – ob klein
oder groß – hoch“, sagt Na-
bu-Sprecherin Birgit Königs.

ie kommunalen Behör-
den agieren nach Be-
obachtungen des Bun-

des für Umwelt und Natur-
schutz Deutschland (BUND)
in NRW durchaus unter-
schiedlich. „Die Spanne reicht
von grundlosen prophylakti-
schen Baumfällungen bis hin
zu einem transparenten Kon-
zept, wie zum Beispiel Düs-
seldorf eines entwickelt hat“,
sagt Dirk Jansen vom BUND
NRW. Auch entlang der Bahn-
strecken bleibe die Gehölz-
pflege ein Dauerthema. „Im-
merhin hat die Deutsche
Bahn nach zahlreichen sturm-
bedingten Streckensperrun-
gen ein umfassendes Konzept
entwickelt“, sagt Jansen.

Über Anzeigen wegen Ver-
stößen gegen das Bundesna-
turschutzgesetz führt das
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Dortmunder Umweltamt kei-
ne Statistik. Pinetzki: „Viele
vermeintliche Verstöße klä-
ren sich bereits am Telefon
auf.“ Ein Baum im Hausgar-
ten zum Beispiel dürfe auch
in der Zeit 1. März bis 30.
September gefällt werden –
wenn kein geschütztes Tier
darin nistet.

Wenn es sich nicht schon
am Telefon klären lässt, be-
sichtigt ein technischer Mitar-
beiter der unteren Natur-
schutzbehörde den fraglichen
Ort. Der Anzeigenerstatter
muss einen Zeugenbogen
ausfüllen. Die Behörde ver-
sucht dann, festzustellen,
wem die betroffenen Flächen
gehören und wer der ver-
meintliche Verursacher des
Verstoßes ist. Der wird dann
gehört und kann versuchen
sich zu rechtfertigen. Danach
prüft die Behörde noch mal
alle Informationen und ent-

scheidet, was zu tun ist. Je
nach Schwere des Verstoßes:
› die Einstellung des Verfah-
rens bei „Nicht-Schuldigkeit“
› die Verwarnung des Verur-
sachers mit oder ohne Ver-
warnungsgeld, maximal 55
Euro
› die Abgabe des Vorgangs an
das Rechtsamt mit einem

Bußgeldvorschlag bis 55 Euro
und der Bitte nach Prüfung
und Bußgeldbescheid.

uch das von Straßen-
planern so benannte
Straßenbegleitgrün

habe eine wertvolle ökologi-
sche Funktion, sagt BUND-
Mann Jansen. „Anstatt dafür
aber angepasste Pflegekon-
zepte mit gezielten Rück-
schnitten zu entwickeln, re-
giert leider viel zu häufig al-
lein die Kettensäge.“ Die radi-
kalen Rückschnitte und
Baumfällungen seien häufig
nicht mehr mit der Verkehrs-
sicherungspflicht zu legiti-
mieren. „Dazu kommt, dass
viele Aufträge an private Un-
ternehmen vergeben werden.
Diese setzen weniger auf
Ökologie, dafür mehr auf
Ökonomie. Mehr herausge-
holte Biomasse bringt im
Zweifel höhere Erträge“, sagt
Jansen. „Die Vergabe der
Pflegemaßnahme an Private
ist allein der angestrebten
Kosteneffizienz geschuldet.
Hier fordern wir ein Umden-
ken“, sagt Jansen.

Der Artenschutz sei vom
NRW-Verkehrs- und vom Um-
weltministerium 2013 aus-
drücklich in den Richtlinien
zur Gehölzpflege hervorgeho-
ben worden. In Düsseldorf ist
man zufrieden mit der Arbeit
von Straßen.NRW: „Aus Sicht
der Landesregierung wird die
Bewirtschaftung der straßen-
begleitenden Grünflächen
durch den Landesbetrieb
Straßenbau NRW den Zielen
des Natur- und Artenschutzes
mit der beschriebenen Ar-
beitsweise gerecht, sodass
keine weiteren Maßnahmen
erforderlich sind“, heißt es in
der Antwort auf eine Kleine
Anfrage der SPD im Landtag.

Für Straßen.NRW erfüllen
die Gehölze und andere An-
pflanzungen besonders die
Funktionen Sicht-, Blend-
und Windschutz, als Bö-
schungssicherung oder zur
landschaftsgerechten Einbin-
dung der Straße. Rund
600.000 Bäume stehen an
den Straßen in der Zuständig-
keit der Landesbehörde. Die
Landesbehörde verfolge eine
langjährige Pflegeplanung.
„Oberste Priorität hat für
Straßen.NRW bei der Gehölz-
pflege die Verkehrssicher-
heit“, sagt Straßen.NRW-
Sprecherin Susanne Schlenga.
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Ruhe statt radikaler Rückschnitt
Bis Ende Februar dürfen Gehölze stark geschnitten werden. Dann beginnt die Brut- und Nistzeit. Auch

Straßen.NRW und die Stadt müssen sich mit der Gehölzpflege an Straßen sputen. Nicht immer klappt das.

Im März beginnt die Brut- und Nistzeit der Vögel. Bis September ist es dann verboten, Gehölze im Garten bis auf den Stumpf zurückzuschneiden. FOTO DPA

� Im entsprechenden Geset-
zestext heißt es wörtlich: „Es
ist verboten, … Bäume, die
außerhalb des Waldes, von
Kurzumtriebsplantagen oder
gärtnerisch genutzten
Grundflächen stehen, He-
cken, lebende Zäune, Gebü-
sche und andere Gehölze in
der Zeit vom 1. März bis

zum 30. September abzu-
schneiden, auf den Stock zu
setzen oder zu beseitigen;
zulässig sind schonende
Form- und Pflegeschnitte
zur Beseitigung des Zuwach-
ses der Pflanzen oder zur
Gesunderhaltung von Bäu-
men.“ (Paragraf 39 Bundes-
naturschutzgesetz)

� Pro Jahr investiert allein der
Landesbetrieb Straßen.NRW
nach eigenen Angaben fast 
24 Millionen Euro in die Ge-
hölzpflege, rund 8 Millionen
davon für die Arbeiten an
Autobahnen, 6 Millionen an
den Bundesstraßen und
rund 10 Millionen an den
Landesstraßen.
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Straßen.NRW investiert fast 24 Millionen Euro in Gehölzpflege

Rund 600.000 Bäume stehen an den Autobahnen, Bundes-
und Landstraßen in NRW. FOTO STRAßEN.NRW

Stadtsprecherin
Katrin Pinetzki

» Die Dortmunder
Bürger halten sich
in der Regel an die

Schonzeit. «

Seit 2018 kooperieren der
Verein Kinderglück und das
Lensing Media Hilfswerk mit
dem Verein Mentor Leselern-
helfer Dortmund. Ziel der ge-
meinsamen Anstrengungen:
alle 89 Dortmunder Grund-
schulen mit Leseecken auszu-
statten. Vor Ort beschäftigen
sich Leselernhelfer des Men-
tor e.V. mit ausgewählten
Schülern über ein Jahr, um
ihre Lesekompetenz zu stär-
ken.

Im ersten Schritt der Koope-
ration wurden 35 Grundschu-
len mit Leseecken ausgerüs-
tet. Die Schulen verfügen nun
über bequeme Sitzsäcke, die
vom Lensing Media Hilfswerk
gespendet wurden. Der Kin-
derglück e.V. spendete 35 von
der Werkstatt über den Tei-
chen handgefertigte Bücher-
kisten, die jeweils mit zehn
ausgewählten Büchern und
zwei Leselernspielen bestückt
sind.

Gemeinsam lieferten der
Mentor e.V. und der Kinder-
glück e.V. die Kisten aus, um
sich vor Ort ein Bild zu ma-
chen. Die Rückmeldungen
der Schulleitungen sind viel-
versprechend, denn die

Grundschüler verbessern ihre
Lesekompetenz und erfahren
im Kontakt mit ihren Lesepa-
ten zugewandte Aufmerksam-
keit. Bis Ende 2019 werden
weitere 15 Grundschulen mit
Leseecken ausgestattet sein.

„Die Kooperation mit dem
Mentor e.V. ist wegweisend
und wir freuen uns, dass wir
mit den Bücherkisten und den
ausgewählten Büchern und
Spielen dazu beitragen kön-
nen, dass Grundschulkinder
ihre Lesekompetenz verbes-
sern“, so Kinderglück-Grün-
der Bernd Krispin.

„Lesen öffnet neue Welten:
Als Lensing Media Hilfswerk
ist Lesen und Bildung uns ei-
ne Herzensangelegenheit. Die
ehrenamtlichen Mentoren
machen dies Kindern mög-
lich, die sonst keinen Lesehel-
fer haben. Deswegen unter-
stützen wir das großartige
Engagement“, sagt Lensing
Media Hilfswerk Geschäfts-
führerin Stephanie Süper.

„Unser Verein ist noch ganz
jung und wir blicken glück-
lich auf die bereits erreichten
Ziele“, freut sich der 1. Vorsit-
zende des Mentor e.V., Hel-
mut Jüngst.

Leseecken für
Grundschulen

Das Ziel der Zusammenarbeit ist klar
definiert – ein erster Punkt erreicht.

35 Grundschulen sind inzwischen mit solchen Leseecken
ausgestattet. FOTO KINDERGLÜCK

Das Dienstleistungszentrum
Energieeffizienz und Klima-
schutz des Umweltamtes
(dlze) verschenkt Freikarten
für die Baumesse NRW, die
vom 22. bis 24. März (Freitag
bis Sonntag) in den Westfa-
lenhallen stattfindet. Ange-
sichts steigender Energiekos-
ten möchten viele Gebäudeei-
gentümer ihr Haus moderni-
sieren. „Trotzdem scheuen sie
davor zurück, da sie die Infor-
mationsflut zum Thema ver-
unsichert“, stellt Joachim
Müller fest. Er ist im dlze als
Energieberater tätig und
kennt die Problematik. „Um

den Menschen ihre Unsicher-
heit zu nehmen, zeigen wir
anbieterneutral die Möglich-
keiten einer energetischen
Modernisierung auf“, erklärt
er weiter. Auf der Messe kön-
nen sich Besucher neben ei-
ner Energieberatung am
Stand der Stadt auch einen
Überblick über Technologien,
ihre Anbieter und die Bau-
trends verschaffen. Die Frei-
karten können beim dlze in
der Berswordt-Halle, Klep-
pingstraße 37, abgeholt wer-
den, solange der Vorrat
reicht. Infos und Öffnungszei-
ten auf www.dlze.dortmund.de

Freikarten für die
Baumesse

Angebot in der Berswordt-Halle

Schnäppchenjagd? Vintage-
stuff? Oder die eigenen Kla-
motten aussortieren?

All das können Frauen auf
dem Mädelsflohmarkt „Mäd-
chen Klamotte“ am Sonntag
(24. 2.) machen. Von 11 bis
16 Uhr können sich vor allem
die weiblichen Besucherin-
nen auf mehr als 140 Stände
mit Secondhand-Bekleidung
(Kleidung, Accessoires, Kin-
derkleidung und Babyzube-
hör) in der Westfalenhalle 2
freuen. So können die Schät-
ze aus dem Schrank, die ganz

hinten liegen und niemals he-
rausgeholt werden, noch an-
dere Menschen glücklich ma-
chen. Ganz abgesehen von
ökologischen Aspekten, der
Verschwendung von Ressour-
cen, was so vermieden wer-
den kann. Der Eintritt kostet
3,50 Euro, Kinder bis 12 Jah-
ren und Männer können kos-
tenlos den Hallenflohmarkt
besuchen. Für alle Spätshop-
perinnen kostet der Eintritt
ab 14 Uhr nur noch 1,50 Eu-
ro. Infos auf

www.maedchenklamotte.de

Frauen gehen auf
Schnäppchenjagd

Flohmarkt „Mädchen Klamotte“ in Halle 2
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